
Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro gehaltenem Hund erhoben und ist eine direkte Steuer, 
da Steuerträger und Steuerpflichtiger der Hundehalter ist.  

Das Recht zur Erhebung einer Hundesteuer haben die Gemeinden. Die Verwaltung der Steuer und 

der Ertrag steht den Städten und Gemeinden zu, die in Satzungen die Regelungen zu 
Befreiungsmöglichkeiten und zur Höhe der Steuer festlegen. Daher variiert der Steuersatz von 
Gemeinde zu Gemeinde erheblich und oft wird die Steuerhöhe für den zweiten und jeden weiteren 
Hund, in der Regel pro Haushalt, nicht pro Halter, vervielfacht. Viele Kommunen setzen daneben 
für bestimmte Hunderassen (sogenannte Kampfhunde) einen stark erhöhten Steuersatz fest, was 
vom Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2000 für grundsätzlich zulässig erachtet wurde. 

Neben dem Einnahmezweck verfolgt die Hundesteuer vor allem auch den ordnungspolitischen 
Zweck, die Zahl der Hunde im Gemeindegebiet zu begrenzen. 

Für gewerbliche Zwecke gehaltene Hunde (z.B. zwecks Hundezucht oder Hundehandel) darf keine 
Hundesteuer erhoben werden, da die Gesetzgebungskompetenz der Länder aus Art. 105 Abs. 2a 
GG (örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern) nur eine Steuer für das Halten von Hunden durch 
natürliche Personen zu privaten Zwecken abdeckt. 

Die Hundesteuer in Wernberg-Köblitz beträgt derzeit 36,00 € pro Jahr für jeden gehaltenen 
Hund. In Einöden und Weilern beträgt die Hundesteuer 21,00 € pro Jahr für den ersten 

Hund. Als Einöde (Abs. 1) gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m von jedem 
anderen Wohngebäude entfernt sind. Als Weiler (Abs. 1 Nr. 1) gilt eine Mehrzahl benachbarter 
Anwesen, die zusammen nicht mehr als 100 Einwohner zählen und deren Wohngebäude mehr als 
500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt sind. 

 


